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1  Kein Beweisverwertungsverbot bei offener Videoüberwachung 
    BAG, Urteil vom 29.06.2023 (2 AZR 296/22), Pressemitteilung 31/23 vom 29.06.2023 
 

Immer wieder stellt sich meist in Zu-
sammenhang mit behauptetem ver-
tragswidrigem Verhalten von Arbeit-
nehmern die Frage, ob Videoauf-
zeichnungen als Beweismittel ver-
wertet werden dürfen. Das Bundes-
arbeitsgericht hat nun klargestellt, 
dass ein solches Verwertungsverbot 
bei vorsätzlich vertragswidrigem Ver-
halten grundsätzlich nicht besteht, 
selbst wenn die Videoüberwachung 
nicht DSGVO-konform erfolgt ist. In 
der Pressemitteilung heißt es: 
 
"In einem Kündigungsschutzprozess 
besteht grundsätzlich kein Verwert-
ungsverbot in Bezug auf solche Auf-
zeichnungen aus einer offenen Video-
überwachung, die vorsätzlich vertrags-
widriges Verhalten des Arbeitnehmers 
belegen sollen. Das gilt auch dann, 
wenn die Überwachungsmaßnahme 
des Arbeitgebers nicht vollständig im 
Einklang mit den Vorgaben des 
Datenschutzrechts steht. 
 

Der Kläger war bei der Beklagten 
zuletzt als Teamsprecher in der 
Gießerei beschäftigt. Die Beklagte 
wirft ihm ua. vor, am 2. Juni 2018 eine 
sog. Mehrarbeitsschicht in der Absicht 
nicht geleistet zu haben, sie gleich-
wohl vergütet zu bekommen. Nach 
seinem eigenen Vorbringen hat der 
Kläger zwar an diesem Tag zunächst 
das Werksgelände betreten. Die auf 

einen anonymen Hinweis hin erfolgte 
Auswertung der Aufzeichnungen einer 
durch ein Piktogramm ausgewiesenen 
und auch sonst nicht zu über-
sehenden Videokamera an einem Tor 
zum Werksgelände ergab nach dem 
Vortrag der Beklagten aber, dass der 
Kläger dieses noch vor Schichtbeginn 
wieder verlassen hat. Die Beklagte 
kündigte das Arbeitsverhältnis der 
Parteien außerordentlich, hilfsweise 
ordentlich. 
 

Mit seiner dagegen erhobenen Klage 
hat der Kläger ua. geltend gemacht, er 
habe am 2. Juni 2018 gearbeitet. Die 
Erkenntnisse aus der Videoüber-
wachung unterlägen einem Sach-
vortrags- und Beweisverwertungsver-
bot und dürften daher im Kündigungs-
schutzprozess nicht berücksichtigt 
werden. 
 

Die Vorinstanzen haben der Klage 
stattgegeben. Die hiergegen ge-
richtete Revision der Beklagten hatte 
vor dem Zweiten Senat des Bundes-
arbeitgerichts bis auf einen Antrag 
betreffend ein Zwischenzeugnis Er-
folg. Sie führte zur Zurückverweisung 
der Sache an das Landesarbeits-
gericht. Dieses musste nicht nur das 
Vorbringen der Beklagten zum Ver-
lassen des Werksgeländes durch den 
Kläger vor Beginn der Mehrarbeits-
schicht zu Grunde legen, sondern ggf. 
auch die betreffende Bildsequenz aus 

der Videoüberwachung am Tor zum 
Werksgelände in Augenschein 
nehmen. Dies folgt aus den ein-
schlägigen Vorschriften des Unions-
rechts sowie des nationalen Ver-
fahrens- und Verfassungsrechts. Da-
bei spielt es keine Rolle, ob die Über-
wachung in jeder Hinsicht den Vor-
gaben des Bundesdatenschutzge-
setzes bzw. der Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) entsprach. 
Selbst wenn dies nicht der Fall ge-
wesen sein sollte, wäre eine Ver-
arbeitung der betreffenden personen-
bezogenen Daten des Klägers durch 
die Gerichte für Arbeitssachen nach 
der DSGVO nicht ausgeschlossen. 
Dies gilt jedenfalls dann, wenn die 
Datenerhebung wie hier offen erfolgt 
und vorsätzlich vertragswidriges Ver-
halten des Arbeitnehmers in Rede 
steht. In einem solchen Fall ist es 
grundsätzlich irrelevant, wie lange der 
Arbeitgeber mit der erstmaligen Ein-
sichtnahme in das Bildmaterial zuge-
wartet und es bis dahin vorgehalten 
hat. Der Senat konnte offenlassen, ob 
ausnahmsweise aus Gründen der 
Generalprävention ein Verwertungs-
verbot in Bezug auf vorsätzliche 
Pflichtverstöße in Betracht kommt, 
wenn die offene Überwachungsmaß-
nahme eine schwerwiegende Grund-
rechtsverletzung darstellt. Das war 
vorliegend nicht der Fall." 
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2  Keine Pflicht des Arbeitnehmers zur Erstattung einer Personalvermittlungsprovision an den Arbeitgeber 
    BAG, Urteil vom 20.06.2023 (1 AZR 265/22), Pressemitteilung 29/23 vom 20.06.2023 
 

Ähnlich der Ausgestaltung einer Rück-
zahlungsklausel für die Übernahme 
von Fortbildungskosten wollte der 
Arbeitgeber den Arbeitnehmer ver-
pflichten, eine Vermittlungsprovision 
an ihn zu erstatten, wenn das Arbeits-
verhältnis vor Ablauf einer Bindungs-
frist enden würde. Dies sieht das 
Bundesarbeitsgericht allerdings als 
grundsätzlich nicht gerechtfertigt an, 
weil damit das unternehmerische 
Risiko auf den Arbeitnehmer abge-
wälzt würde. In der Pressemitteilung 
heißt es auszugsweise: 
 
"Eine arbeitsvertragliche Regelung, 
nach der der Arbeitnehmer verpflichtet 
ist, dem Arbeitgeber eine von ihm für 
das Zustandekommen des Arbeitsver-
trags an einen Dritten gezahlte Vermit-
tlungsprovision zu erstatten, wenn der 
Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis 
vor Ablauf einer bestimmten Frist be-
endet, ist nach § 307 Abs. 1 Satz 1 
BGB* unwirksam. 
 

Die Parteien schlossen Ende März 
2021 einen Arbeitsvertrag, auf dessen 
Grundlage der Kläger ab dem 1. Mai 
2021 bei der Beklagten tätig wurde. 
Der Vertrag kam durch Vermittlung 

eines Personaldienstleisters zustande. 
Die Beklagte zahlte an diesen eine 
Vermittlungsprovision iHv. 4.461,60 
Euro. Weitere 2.230,80 Euro sollten 
nach Ablauf der – im Arbeitsvertrag 
vereinbarten – sechsmonatigen 
Probezeit fällig sein. Nach § 13 des 
Arbeitsvertrags war der Kläger ver-
pflichtet, der Beklagten die gezahlte 
Vermittlungsprovision zu erstatten, 
wenn das Arbeitsverhältnis nicht über 
den 30. Juni 2022 hinaus fortbestehen 
und unter anderem – aus vom Kläger 
„zu vertretenden Gründen“ von ihm 
selbst beendet werden würde. Nach-
dem der Kläger sein Arbeitsverhältnis 
fristgerecht zum 30. Juni 2021 ge-
kündigt hatte, behielt die Beklagte – 
unter Verweis auf § 13 des Arbeits-
vertrags – von der für den Monat Juni 
2021 abgerechneten Vergütung des 
Klägers einen Teilbetrag iHv. 809,21 
Euro netto ein. 
 

... Die Revision der Beklagten blieb 
vor dem Ersten Senat des Bundes-
arbeitsgerichts erfolglos. Die genannte 
Regelung in § 13 des Arbeitsvertrags 
– bei der es sich um eine kontroll-
fähige Einmalbedingung iSv. § 310 
Abs. 3 Nr. 2 BGB** handelt – benach-

teiligt den Kläger entgegen den Ge-
boten von Treu und Glauben unan-
gemessen und ist daher nach § 307 
Abs. 1 Satz 1 BGB* unwirksam. Der 
Kläger wird hierdurch in seinem von 
Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG garantierten 
Recht auf freie Wahl des Arbeits-
platzes beeinträchtigt, ohne dass dies 
durch begründete Interessen der Be-
klagten gerechtfertigt wäre. Der 
Arbeitgeber hat grundsätzlich das 
unternehmerische Risiko dafür zu 
tragen, dass sich von ihm getätigte 
finanzielle Aufwendungen für die Per-
sonalbeschaffung nicht „lohnen“, weil 
der Arbeitnehmer sein Arbeitsver-
hältnis in rechtlich zulässiger Weise 
beendet. Es besteht deshalb kein 
billigenswertes Interesse der Be-
klagten, solche Kosten auf den Kläger 
zu übertragen. Der Kläger erhält auch 
keinen Vorteil, der die Beein-
trächtigung seiner Arbeitsplatzwahl-
freiheit ausgleichen könnte." 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
in dieser Ausgabe stelle ich Ihnen zwei interessante neue Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts zu praxisrelavanten 
Fragestellungen vor. 

Ihr Rechtsanwalt Stefan von Zdunowski, Fachanwalt für Arbeitsrecht 
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